
Zwischen dem

Landesamt für Landwirtschaft, 
Lebensmittelsicherheit und Fischerei 
(LALLF)
Zuständige Behörde Ökologischer Landbau
Postfach 102064
18003 Rostock LALLF, Lizenzgeber

und

…………………….. Nutzer, Lizenznehmer

wird folgender

Nutzungsvertrag

geschlossen.

§ 1
Vertragsgegenstand

Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist die Nutzung der für das Ministerium zur 
Eintragung als Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen, in der 
Anlage  1 näher  aufgeführten  Wort-/Bildmarke  „Bio-Zeichen  Mecklenburg-Vorpom-
mern“ (Bio-Zeichen).

§ 2
Einräumung des Nutzungsrechtes

Der Lizenznehmer erhält vom Ministerium das nicht übertragbare Recht auf Nutzung 
des Biozeichens.

§ 3
Umfang des Nutzungsrechtes

Der Lizenznehmer verwendet das Biozeichen ausschließlich nach Maßgabe der in 
den Anlagen 2 und 3 in der jeweils gültigen Fassung aufgeführten Bedingungen.
Das Zeichennutzungsrecht wird auf der Grundlage des Antrages vom …..………. für 
folgende Produkte erteilt:
1:
2:
3:    
Ihr Unternehmen erhält die Lizenznummer: 



§ 4
Lizenzgebühr

Die Nutzungs-/Lizenzgebühr beträgt je Produkt und angefangenes Kalenderjahr für 
Verarbeitungsbetriebe  sowie  Erzeugerzusammenschlüsse  jährlich  150,-  €  und  für 
Landwirtschaftsbetriebe,  auch  wenn  diese  gleichzeitig  Verarbeitungsbetriebe  sind 
jährlich 50,- €. Die Gebühr ist bis zum 31. März eines jeden Jahres auf das angege-
bene Konto des Lizenzgebers zu überweisen. Auf Antrag kann eine Ermäßigung der 
Lizenzgebühr beim Lizenzgeber beantragt werden.
Jede  Änderung  ist  unverzüglich  dem  LALLF  mitzuteilen  und  gebührenpflichtig  
(40,- €).

§ 5
Vertragsdauer und Kündigung

(1) Dieser Vertrag gilt unbefristet.
(2) Dieser Vertrag kann von jeder Partei bis zum 30. September eines jeden Jahres 
zum Jahresende schriftlich gekündigt werden.
(3) Bei rechtswidriger Verwendung des Biozeichens (Irreführung, Verwechselbarkeit, 
Nichtunterscheidbarkeit), bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Lizenznehmers sowie bei Zahlungsverzug trotz Mahnung hat das Land ein frist-
loses Kündigungsrecht.
(4) Strafrechtliche sowie schadenersatzrechtliche Schritte (einschließlich der Heraus-
gabe des Verletzergewinns) bleiben dem Lizenzgeber vorbehalten.

§ 6
Geheimhaltung 

Lizenzgeber und Lizenznehmer verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung aller 
im Rahmen dieses Vertrages bekannt werdenden persönlichen und einzelbetriebli-
chen Daten.

§ 7
Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit die-
ses Vertrages im Übrigen.

§ 8
Änderungen, Gerichtsstand

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Münd-
liche Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Rostock.

……………………………. ………………………………..
LALLF Nutzer
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Datenschutzerklärung:
Ich/Wir erkläre/-n mich/uns einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen 
Daten von dem Lizenzgeber erhoben, gespeichert, verarbeitet und weitergegeben 
werden dürfen.

Ort und Datum:

Unterschrift Lizenznehmer:

Anlagen:

Anlage 1: „Bio-Zeichen Mecklenburg-Vorpommern“

Anlage 2: „Bio-Zeichen Mecklenburg-Vorpommern“ – Bestimmungen über Her-
kunft, Erzeugung und Qualität, Verfahren und Zeichenverwendung für 
pflanzliche Produkte  

Anlage 2.1: Bestimmungen zur Kontrolle und Dokumentation pflanzlicher Produkte

Anlage 3: „Bio-Zeichen Mecklenburg-Vorpommern“ – Bestimmungen über Her-
kunft, Erzeugung und Qualität, Verfahren und Zeichenverwendung für 
tierische Produkte

Anlage 3.1: Bestimmungen zur Kontrolle und Dokumentation für tierische Produkte
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